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23.1 Facharzt / Fachärztin für Neuropathologie 
(Neuropathologe / Neuropathologin) 

 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist aufbauend auf der Basisweiter-
bildung die Erlangung der Facharztkompetenz Neuropa-
thologie nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbil-
dungszeiten und Weiterbildungsinhalte. 
 
Weiterbildungszeit: 
72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon1 
- 24 Monate Basisweiterbildung im Gebiet Pathologie 
- 48 Monate Weiterbildung zum Facharzt für Neuropa-

thologie, davon können bis zu 
- 12 Monate in Anatomie, Neurochirurgie, Neurolo-

gie, Neuropädiatrie, Neuroradiologie oder Psychi-
atrie und Psychotherapie angerechnet werden. 2 

 
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- der Obduktionstätigkeit insbesondere von Gehir-
nen, Rückenmarkspräparaten, Spinalganglien, pe-
ripheren Nervenanteilen und Skelettmuskulatur 

- der Aufbereitung und diagnostischen Auswertung 
neurohistologischer, histochemischer, elektronen-
mikroskopischer, neurozytologischer und moleku-
larbiologischer Präparate 

- der molekularen Neuropathologie 
- der klinisch-experimentellen oder vergleichenden 

Anatomie und Pathologie des Nervensystems 
 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- Obduktionen des Zentralnervensystems ein-
schließlich histologischer Untersuchungen, epikri-
tischer Auswertungen und Dokumentation 

- histopathologische, insbesondere neurohistologi-
sche Untersuchung einschließlich Schnellschnitt-
untersuchungen 

- Liquorzytologie 
- neuromorphologische Diagnostik mittels z.B. His-

tochemie, Elektronenmikroskopie, Gewebekultur 
- molekularpathologische Untersuchungen, z.B. 

DNA- und RNA-Analysen 
 

   
1 neu - 13. Änderung der WBO 
2 13. Änderung der WBO 


